
Am 10.2.2019 wurde vom Stimmvolk des 
Kantons Bern das revidierte Energiegesetz 
abgelehnt. Das bedeutet, dass nach wie vor 
die Vorgaben aus dem Kantonalen Energie-
gesetz KEnG (in Kraft getreten am 1.1.2012) 
und aus der Kantonalen Energieverordnung 
KEnV (in Kraft getreten am 1.9.2016) gel-
ten. Aber welche Vorgaben bestehen da 
überhaupt?

Im folgenden Text werden nur wenige Punkte 

aufgeführt, welche aber relevant sind.

„Wann muss man die Elektroheizung ersetzen?“

Die Sanierungsfrist für alle Elektroheizungen ist 

im Energiegesetz festgelegt: bis Ende 2031 muss 

die Elektroheizung durch eine Heizung ersetzt 

werden, welche die aktuellen Anforderungen 

erfüllt. Interessant hierbei ist nun, dass man 

trotz dieser Auflage (noch) einen Förderbeitrag 

erhält, wenn anstelle der Elektroheizung eine 

Wärmepumpe, eine Holzheizung oder ein An-

schluss an einen Wärmeverbund realisiert wird.

„Gibt es für den Ersatz einer Ölheizung einen 
Förderbeitrag?“

Seit Mai 2016 gibt es einen Förderbeitrag analog 

dem Ersatz einer Elektroheizung. Wichtig ist 

immer, dass das Beitragsgesuch vor Baubeginn 

auf dem Online-Portal eingereicht wird!

Die genauen Bedingungen und Auflagen sowie 

das Vorgehen sind auf der Homepage „Energie-
förderung vom Kanton Bern“ übersichtlich 

dargestellt.

„Kann in einem Einfamilienhaus der alte durch 
einen neuen Elektroboiler ersetzt werden?“

Seit 2009 ist dies verboten. Entweder wird das 

Warmwasser während der Heizperiode mit der
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Auskunft zu diesen und weiteren Energie-
themen und zum Beispiel auch eine persön-
liche Energieberatung bei Ihnen zuhause
erhalten Sie von Kurt Marti von der 

Energieberatung Seeland (Tel. 032 322 23 53). 

Aktuelle Informationen finden Sie auf

www.energieberatung-seeland.ch

Heizung erwärmt oder es können eine ther-

mische Solaranlage oder ein Wärmepumpen-

boiler vorgesehen werden. Für eine Sonnen-

kollektoranlage gibt es vom Kanton Bern einen 

Förderbeitrag in Abhängigkeit der Grösse der 

Anlage und für den Wärmepumpenboiler (als 

Ersatz für einen Elektroboiler) einen pauschalen 

Förderbeitrag von Fr. 450.-- vom Programm 

Effiboiler. Mit diesen beiden Varianten werden 

rund 60% Energieeinsparung erreicht!

„Gibt es einen Förderbeitrag beim Auswechseln 
der Fenster?“

Es gab einmal eine Zeit, da wurde diese Einzel-

massnahme vom Bund gefördert. Aktuell ist es 

so, dass es für Sanierungen an der Gebäu-
dehülle nur dann einen Beitrag gibt, wenn im 

GEAK (Gebäudeenergieausweis der Kantone) 

nachgewiesen wird, dass mit den geplanten 

Sanierungsmassnahmen eine Verbesserung 

von mindestens zwei Effizienzklassen sowohl 

bei der Wärmedämmung als auch bei der Ge-

samtenergieeffizienz erreicht wird. In der Regel 

reicht eine Fenstersanierung nicht aus, um die 

Minimalanforderung zu erfüllen.

Es ist wichtig, dass bei einer Sanierungsplanung 

das ganze Gebäude miteinbezogen wird, weil 

dadurch die Massnahmen besser aufeinander 

abgestützt werden können und somit ein mög-

licher Förderbeitrag eher erreicht wird.
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